
E in Zahnarzt darf nach § 24 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, 2 der Zulas-
sungsverordnung für Vertrags-

zahnärzte (Zahnärzte-ZV) seine ver-
tragszahnärztliche Tätigkeit außerhalb
seines Vertragsarztsitzes nur an einem
weiteren Ort ausüben, wenn und soweit
die Versorgung der Versicherten an den
weiteren Orten verbessert und die ord-
nungsgemäße Versorgung der Versi-
cherten am Ort des Vertragszahnarzt-
sitzes nicht beeinträchtigt wird.

Rechtliche Hürden 
für Einzelkämpfer 
Vor allem für Einzelpraxen kann dies
eine Hürde darstellen, da die Dauer der
Tätigkeit des Vertragszahnarztes in der
oder den Zweigniederlassungen ein
Drittel seiner Tätigkeit am Vertrags-
zahnarztsitz nicht überschreiten darf.
Dagegen hat es eine Praxis mit vielen
Behandlern leichter, da sich die einzel-
nen Behandler als Vertragszahnärzte in
den unterschiedlichen Zweigniederlas-

sungen eintragen lassen und sich zu ei-
ner überregionalen Berufsausübungs-
gemeinschaft zusammenschließen
können. 

Kostendegressionseffekte sind
keine Selbstläufer
Betriebswirtschaftlich betrachtet hat
die Gründung einer Zweigniederlas-
sung aber bei aller Attraktivität gravie-
rende Auswirkungen auf die Ertrags-
kraft. Es müssen nicht nur Investitio-
nen in die Ausstattung der Zweitpraxis
getätigt werden. Auch die Kosten-
struktur der Gesamtpraxis verändert
sich. 
Die Ertragskraft großer Praxen resul-
tiert oft im erheblichen Maße aus der
Nutzung von Kostendegressionseffek-
ten. Mehrere Behandler benötigen, 
genau wie eine Einzelpraxis, nur ein
Röntgengerät. Cerec, Laser, DVT wer-
den von vielen Behandlern genutzt und
damit besser ausgelastet. Und ein
Schichtbetrieb optimiert die Nutzung
des Fachpersonals und Behandlungs-
einheiten. 
Daraus resultieren häufig wesentlich
geringere Kosten pro Behandlungs-
stunde als bei gleichwertig ausgestat-
teten Einzelpraxen. 
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Rechtzeitig skalierbare 
Konzepte entwickeln 
und umsetzen
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Zweitpraxis Beide Praxen kumuliert Hauptpraxis vorher
ohne Zweitpraxis

Kosten der Praxis je Stunde im Vergleich zum zahnärztlichen Honorar je Stunde

Kalkulator. Aufschlag für durchschnittliches
Zahnarztgehalt 6.000 Euro je Monat

Fremdkosten je Behandlungsstunde
Zahnärztliches Honorar je Behandlungsstunde

Wenn eine Praxis so gut läuft, dass sie an ihre Wachstumsgrenzen stößt, ist jetzt der richtige
Zeitpunkt für die Eröffnung einer Zweigniederlassung gekommen, auf die das Know-how der
Praxis übertragen werden kann. Aber Vorsicht: Die rechtlichen Voraussetzungen und betriebs-
wirtschaftlichen Konsequenzen sind komplex!

Abb. 1: Kosten pro Behandlungsstunde.



Vorläufiger Einbruch bei 
den Entnahmen
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Pra-
xen kurz- und mittelfristig mit solchen
Zweigstellen zunächst einmal ihre Er-
tragskraft schwächen, und das trotz
Erhöhung ihres Umsatzes. Dies resul-
tiert nicht nur aus den für die Zweig-
stelle notwendigen Investitionen, son-
dern auch daraus, dass Zweigstellen
häufig die neuen Ressourcen zunächst
einmal nur suboptimal auslasten –
ähnlich einer neu gegründeten Praxis.
Verschärfend kommt hinzu, dass in der
Gründungsphase der Zweigstelle er-
fahrene Behandler aus dem Stamm-
haus abgezogen werden, um für den
nötigen Anschub in der Zweigstelle zu
sorgen. Darunter leidet die Behand-
lungskapazität der alten Stammpraxis.

Das heißt, die Kosten sind auf weniger
Behandlungsstunden zu verteilen und
steigen deshalb an (Abb. 1). Folge: Es
bleibt für jeden Behandler/Partner erst
einmal weniger zu entnehmen. 

Zahlen im Griff
Die Gründung einer Zweigniederlas-
sung ist also eine wirtschaftliche He-
rausforderung, deren Erfolg von Anfang
an einem strengen Controlling unter-
liegen sollte. Mit PraxisNavigation®
stehen bewährte Instrumente zur Ver-
folgung der wirtschaftlichen Entwick-
lung zur Verfügung. Grafiken machen
diese Entwicklungen der Zweignieder-
lassung sichtbar. Vergleiche zeigen
Optimierungspotenziale in der Kos-

tenstruktur. Und eine zusammenfas-
sende Gegenüberstellung, wie in Ab-
bildung 2, zeigt, wie viel zusätzliche
Honorare aus der Zweigniederlassung
den hier zusätzlich entstandenen Kos-
ten gegenüber stehen. 
Wer die neuen Freiheiten des Vertrags-
arztänderungsgesetzes (VÄndG) nut-
zen möchte, sollte die Gründung einer
Zweigniederlassung gut planen, damit
er die wirtschaftlichen Hürden genau
kennt. Trotz aller Beschwernisse am
Anfang geht der Trend ganz klar in
Richtung überregional operierender
Zahnarztpraxen mit vielen Behand-
lern. Wer hier rechtzeitig skalierbare
Konzepte entwickelt und umsetzt, ge-
hört in der Zukunft zu den Gewinnern,
frei nach dem Motto: „The early bird
catches the worm.“
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Abb. 2: Ergebnisbeitrag Zweitpraxis.


